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Höchstspannungsleitung Grafenrheinfeld — Kupferzell — Großgartach (Vorhaben 20),  
Abschnitt 3 (Kupferzell — Großgartach) 

Planfeststellung: Anhörungsverfahren zur 1. Planänderung gemäß § 22 Abs. 7 Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG)  
und § 22 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Der Vorhabenträger TransnetBW GmbH hat bei der Bundesnetzagentur 
einen Antrag auf Planfeststellung für das Vorhaben 20 des Bundesbedarfs- 
plangesetzes (Grafenrheinfeld — Kupferzell — Großgartach), Abschnitt 3 
(Großgartach — Kupferzell), gestellt. Die Bundesnetzagentur ist sowohl 
für das Verfahren als auch für die Entscheidung über die Planfeststel-
lung zuständig. 

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durch- 
zuführen. Es gilt dabei das UVPG in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist. 

Gemäß § 21 NABEG hat der Vorhabenträger im April 2022 den auf Grund- 
lage der Ergebnisse der Antragskonferenz bearbeiteten Plan eingereicht.  
Der Plan besteht aus den Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vor- 
haben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke  
und Anlagen erkennen lassen. Diese Unterlagen wurden für vollständig 
erklärt. Die Bundesnetzagentur hat daraufhin von Mai bis Juli 2022 das 
Anhörungsverfahren gemäß § 22 NABEG und §§ 17 und 18 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt. Sie hat im  
Dezember 2022 dazu einen zweitägigen Erörterungstermin gemäß § 22 
Abs. 5 i. V. m. § 10 NABEG durchgeführt. 

Der Vorhabenträger hat infolge des Anhörungsverfahrens und des Erör- 
terungstermins den bereits ausgelegten Plan und die Unterlagen geän-
dert und am 30. Juni 2023 bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Diese 
Unterlagen wurden für vollständig erklärt. 

Der Trassenverlauf der Höchstspannungsleitung bleibt durch die 1. Plan- 
änderung grundsätzlich unverändert. Durch die vorgelegte Planänderung  
innerhalb eines Planfeststellungsverfahrens nach NABEG können zusätz- 
liche erhebliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen derzeit  
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Durch die vorgelegte 1. Plan- 
änderung wird eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 22 UVPG  
notwendig. Damit verbunden ist die Auslegung der geänderten Unter- 
lagen nach Maßgabe des § 22 Abs. 7 NABEG. 

Die Auslegung ist jedoch gemäß § 22 Abs. 1 S. 2 UVPG  
auf die Änderungen beschränkt. 

Die Auslegung erfolgt im sogenannten Deckblattverfahren, sodass die 
Änderungen in den Unterlagen optisch erkennbar sind. 

Die Auslegung der Unterlagen erfolgt gemäß § 22 Abs. 7 i. V. m. Abs. 3  
NABEG ausschließlich in elektronischer Form durch eine Veröffentlichung  
im Internet in der Zeit vom 31.07.2023 bis einschließlich 30.08.2023. Die 
Unterlagen sowie weitere Informationen zu den Vorhaben finden Sie ab 
dem 31.07.2023 im Internet unter www.netzausbau.de/vorhaben20-3.

Die Bundesnetzagentur nimmt auch die Belange von Personen in den Blick,  
die keinen oder keinen ausreichenden Zugang zum Internet haben, um 
Einsicht in die auszulegenden Unterlagen nehmen zu können. Während  
des Auslegungszeitraums besteht die Möglichkeit, eine leicht zu errei- 
chende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die 
Einwendungsfrist verlängert sich hierdurch nicht. Wenden Sie sich hierzu 
bitte telefonisch an die Bundesnetzagentur unter 0800 638 9 638, per Mail  
an beteiligung20@bnetza.de oder schriftlich an die unten aufgeführte 
Adresse unter „Einwendungen“.

Trassenverlauf

Die beantragte Leitungsführung verbindet mit einer Länge von ca. 48 km  
das Umspannwerk (UW) Großgartach in der Stadt Leingarten mit dem UW  
in Kupferzell im Hohenlohekreis. Aktuell wird die 220-/380-Kilovolt (kV)- 
Leitung mit einem 380-kV-Stromkreis betrieben, der 220-kV-Stromkreis 
ist außer Betrieb.

Zur Netzverstärkung im Abschnitt 3 ist ersatzweise ein Neubau der Strom- 
leitung mit zwei 380-kV-Stromkreisen geplant, der im Wesentlichen dem 
Verlauf der Bestandsleitung entspricht. Aus statischen Gründen ist eine 
Seilauflage auf die bestehenden Masten nicht möglich.

Die Leitung verläuft ab dem UW Großgartach unter Nutzung größtenteils  
landwirtschaftlicher Flächen zunächst in nordöstlicher Richtung über ein 
Gebiet nordwestlich der Stadt Heilbronn. Dabei kreuzt sie die Bundes- 
straße (B) 39 und die Bundesautobahn (BAB) 6, verläuft weiter zwischen 
den Ortschaften Untereisesheim und Obereisesheim (nördlicher Bereich 
von Neckarsulm), quert den Neckar und führt weiter über Flächen im Be- 
reich von Bad Friedrichshall und Oedheim. Südwestlich von Kochertürn 
(Neuenstadt am Kocher) quert die Leitung den Kocher, wechselt nördlich 
von Kochertürn in eine östliche Ausrichtung, quert die BAB 81 und führt  
über Flächen im Bereich von Hardthausen am Kocher. Nördlich von 
Ohrnberg (Öhringen) soll der Kocher mittels eines Weitspannfeldes ge- 
quert werden. Am südlichen Ortsrand von Zweiflingen rückt die Leitung  
etwas von der Bestandstrasse ab und passiert anschließend die Ortschaften  
Tiefensall (Zweiflingen), Hohensall und Orbachshof (Forchtenberg), 
Kirchensall (Neuenstein) sowie Füßbach (Kupferzell), quert die B 19 und 
führt am nördlichen Ortsrand von Kupferzell zum UW Kupferzell.

1. Änderung des Plans und der Unterlagen nach § 21 NABEG

Folgende sechs Maststandorte wurden hinsichtlich ihrer Lage entlang der  
Trassenachse und teilweise ihrer Höhe geändert (Gemeinde und Gemar-
kung unverändert):
•  Verschiebung Maststandort 010(0380), Gemeinde Heilbronn,  

Gemarkung Frankenbach 
•  Verschiebung Maststandort 015(0380), Änderung Eindrehung Mast 

014(0380) Gemeinde Heilbronn, Gemarkung Biberach; Zuwegung  
auch Gemeinde Heilbronn, Gemarkung Heilbronn

•  Verschiebung Maststandort 047(0380), Gemeinde Oedheim,  
Gemarkung Degmarn

•  Verschiebung Maststandort 081(0380), Gemeinde Öhringen,  
Gemarkung Ohrnberg

•  Verschiebung Maststandort 090(0380), Gemeinde Zweiflingen,  
Gemarkung Zweiflingen

•  Verschiebung Maststandort 112(0380), Gemeinde Neuenstein,  
Gemarkung Kirchensall

Für folgende ACEF-Maßnahmen sind Aktualisierungen  
der Kompensationsflächen erfolgt: 
•  ACEF 1 „Anbringen von Fledermauskästen und Nutzungsaufgabe 

entsprechender Bäume“, Gemeinde Heilbronn, Gemarkung Biberach 
sowie Gemeinde Hardthausen a. K., Gemarkung Kochersteinfeld

•  ACEF 2 „Schaffung von temporären Ersatzlebensräumen für  
die Zauneidechse“, Gemeinde Kupferzell, Gemarkung Kupferzell

•  ACEF 3 „Installation von Haselmauskästen“,  
Gemeinde Hardthausen a. K., Gemarkung Gochsen

•  ACEF 6 „Anlegen von temporären Blühstreifen“
•  ACEF 8 „Anbringen von Nisthilfen für den Baumfalken nahe  

Mast 104 (0380) und Nutzungsverzicht ausgewählter Bäume“,  
Gemeinde Forchtenberg, Gemarkung Wolmutshausen

Folgende weitere Änderungen sind erfolgt:
•  Änderung der Planung temporärer Flächeninanspruchnahmen  

im Bereich „Obere Fundel“, Gemeinde Bad Friedrichshall,  
Gemarkung Friedrichshall

•  Anpassung Schutzgerüste an Kreuzung mit B27,  
Stadt Bad Friedrichshall, Kreuzung Vorhaben mit B 27

•  Temporäre Verlegung Baueinsatzkabel westlich Mast 027(0380)  
als Erdkabel, Gemeinde Untereisesheim, Gemarkung Untereisesheim 

•  Entnahme Schutzgerüst und Änderung der Zuwegung an Mast 
018(0380), Gemeinde Neckarsulm, Gemarkung Obereisesheim

•  Korrektur Bodenbilanzierung 
•  Korrektur Biotoptypen am UW Kupferzell
•  Inanspruchnahme Lebensraumtyp 6510 an Mast 082(0380),  

Gemeinde Öhringen, Gemarkung Ohrnberg
•  Aktualisierung Kartierergebnisse Wildkatze, bzgl. Masten 083(0380), 

084(0380), 086(0316) sowie 098(0316)
•  Ergänzungen für den Biber, bzgl. Masten 104 und 125
•  Korrektur forstrechtliche Unterlage, bzgl. Masten 057(0380), 

084(0380), 084(0316) sowie 098(0316)
•  Ergänzung Antrag auf dauerhafte Waldumwandlung,  

bzgl. Mast 083(0316) bzw. Mast 084(0380)

•  Korrektur und Ergänzung Retentionsausgleich für  
Mast 051(0380) und Mast 104(0380)

•  Ergänzung zum Klimaschutz
•  Aktualisierung Bodendenkmale
•  Änderung redaktioneller Fehler und sonstige Anpassungen
•  Korrektur des Rechtserwerbsverzeichnisses
•  Fundament Mast 029(0380)
•  Ergänzungen und Präzisierungen in den Anträgen

Einwendungen

Jede Person, deren Belange durch die 1. Planänderung berührt werden,  
sowie Vereinigungen, können sich vom Beginn der Auslegung am 31.07.2023  
bis zum 13.09.2023 äußern. 

Äußerungen können nur hinsichtlich der 1. Planänderung (siehe oben) 
eingereicht werden.

Mit Ablauf der Äußerungsfrist sind gemäß § 21 Abs. 4 UVPG für das Ver- 
fahren über die Zulässigkeit des Vorhabens alle Äußerungen, die nicht auf  
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen. Die Äuße-
rungsfrist gilt gemäß § 21 Abs. 5 UVPG auch für solche Einwendungen, 
die sich nicht auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens beziehen. 

Die Einwendungen sind über einen der folgenden Wege  
an die Bundesnetzagentur zu richten:

•  per E-Mail an beteiligung20@bnetza.de
•  schriftlich an die Bundesnetzagentur, Referat 802,  

Postfach 8001, 53105 Bonn  
(Betreff: Vorhaben 20 Abschnitt 3).

Weitere Details hierzu finden Sie unter  
www.netzausbau.de/kontakt.

Einwendungen müssen Ihren Namen und Ihre  
vollständige Anschrift leserlich enthalten.  
Schriftliche Einwendungen müssen darüber  
hinaus unterschrieben sein. Sie erhalten  
keine Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen werden in Kopie an den Vorhabenträger weitergegeben.  
Sie können in Kopie auch an Träger öffentlicher Belange weitergegeben 
werden, sofern deren Aufgabenbereich berührt ist. Sowohl Vorhabenträger  
als auch Träger öffentlicher Belange sind zur Einhaltung der datenschutz- 
rechtlichen Bestimmungen verpflichtet und dürfen Ihre Einwendung aus- 
schließlich im Rahmen des Verfahrens verwenden. Falls Ihr Name und Ihre  
Anschrift dennoch unkenntlich gemacht werden sollen, weisen Sie in Ihrer  
Einwendung bitte darauf hin. Ihr Name und Ihre Anschrift werden auf Ihr  
Verlangen hin unkenntlich gemacht, wenn diese zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des Verfahrens nicht erforderlich sind.

Erörterung und Entscheidung

Von einem erneuten Erörterungstermin soll gemäß § 22 Abs. 5 i. V. m. § 10  
Abs. 4 NABEG abgesehen werden. Soweit ein Erörterungstermin gemäß  
§ 22 Abs. 5 i. V. m. § 10 NABEG stattfindet, werden Einwendende über 
diesen schriftlich benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen  
vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt  
werden. Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch  
ohne ihn verhandelt werden. Nach der Erörterung stellt die Bundesnetz- 
agentur gemäß § 24 NABEG den Plan fest.

Entscheidungserhebliche Unterlagen über  
die Umweltauswirkungen des Vorhabens

Der Vorhabenträger hat als sog. „Unterlage 0“ Erläuterungen zur 1. Plan- 
änderung vorangestellt. Die Auslegung erfolgt im sogenannten Deckblatt- 
verfahren, sodass die Änderungen in den Unterlagen optisch erkennbar 
sind. Dies betrifft folgende Unterlagen:

•  Erläuterungsbericht (Unterlage 1), enthält u.a. einen Textteil,  
eine allgemeinverständliche, nichttechnische Zusammenfassung und 
eine Kostenschätzung der Alternativen

•  Übersichts- und Lagepläne (Unterlage 2)
•  Profilpläne (Unterlage 3)
•  Neu- und Rückbautabellen/Masttabellen (Unterlage 4)
•  Weitere technische Angaben (Unterlage 5), enthält u.a. Angaben zu Fun- 

damenten, Kreuzungsverzeichnis, technisches Maßnahmenverzeichnis
•  Rechtserwerb (Unterlage 6), enthält u.a. Rechtserwerbsverzeichnisse, 

Rechtserwerbs- und Zuwegungspläne
•  Umweltverträglichkeitsprüfung (Unterlage 9), enthält u.a. einen  

Textteil, Bestands-, Bewertungs- und Konfliktpläne, eine Sichtbar-
keitsanalyse und eine Alternativenprüfung

•  Landschaftspflegerischer Begleitplan (Unterlage 10), enthält u.a.  
einen Textteil, Bestands- und Konfliktkarten, Maßnahmenpläne und 
Maßnahmenblätter

•  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Unterlage 11)
•  Natura-2000-Verträglichkeitsuntersuchungen für FFH-Gebiete und 

Vogelschutzgebiete (Unterlage 12)
•  Boden (Unterlage 14)
•  Abstimmungen zu den sonstigen öffentlichen und privaten Belangen 

(Unterlage 15) 
•  Anträge (Unterlage 16)
•  Kartierbericht (Unterlage 17) inkl. Karten zu Biotop- und Lebens- 

raumtypen, zur Avifauna, zu Fledermäusen, Amphibien, Reptilien  
sowie zur Haselmaus 

Der Präsident


